
 
 
Dieser Anhang ist für die Versicherer unverbindlich; seine Verwendung ist rein fakultativ. Abweichende 
Formulierungen können verwendet werden. 

 

Anhang der AVB zur Kündigung und Beitragsfreistellung1 Ihrer Versicherung 

 
 

Die Kündigung oder die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-

den. 

 
• Im Falle einer Kündigung erreicht der Rückkaufswert erst nach einem bestimmten 

Zeitpunkt die Summe der eingezahlten Beiträge, da aus diesen auch Abschluss- und 

Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert 

werden und der in den AVB  erwähnte Abzug erfolgt.2 Bei seiner Kalkulation werden 

folgende Umstände berücksichtigt:3 

 

Veränderungen der Risikolage 

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, dass die Risikoge-

meinschaft sich gleichmäßig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und ei-

nem geringeren Risiko zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Risiko 

die Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen mit einem hohen Risiko, wird 

in Form eines kalkulatorischen Ausgleichs sichergestellt, dass der Risikogemein-

schaft durch die vorzeitige Vertragskündigung kein Nachteil entsteht. 

 

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes Garantien 

und Optionen. Dies ist möglich, weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapi-

tals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung gestellt wird. 

Bei Neuabschluss eines Vertrages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-

venzmitteln. Während der Laufzeit muss der Vertrag daher Solvenzmittel zur Ver-

fügung stellen. Bei Vertragskündigung gehen diese Solvenzmittel dem verblei-

benden Bestand verloren und müssen deshalb im Rahmen des Abzugs ausgegli-

chen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital ist regelmäßig für alle Versi-

cherungsnehmer die günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und Ga-

rantien, da eine Finanzierung über externes Kapital wesentlich teurer wäre. 

 

• Im Falle der Beitragsfreistellung gelten vorstehende Ausführungen entsprechend.  

 

• Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in 

Ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich 

niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entspre-

chend herabgesetzt. 

                                                 
1 

Bei Riesterprodukten ist der Begriff „Beitragsfreistellung“ durch den Begriff „Ruhenlassen“ zu ersetzen. 
2 

Ggf. unternehmensindividuell modifizieren. 
3 

Die folgenden Ausführungen sind unternehmensindividuell anzupassen, sofern ein Abzug auch aus anderen 
Gründen oder aus nicht allen dort genannten Gründen erfolgt. 


